
Schriftlicher Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 2 gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 
Satz 7, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die Gründe für die Ermächtigung zum 
Ausschluss des Bezugsrechts 

Tagesordnungspunkt 2 enthält den Vorschlag, die Gesellschaft dazu zu ermächtigen, unter 

bestimmten Voraussetzungen MERIDIO-Aktien zurückzukaufen und diese Aktien 

anschließend zu verwenden. Hierzu hat der Vorstand gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 7, 

186 Abs. 4 Satz 2 AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für diese Ermächtigung 

und die mit dieser Ermächtigung verbundenen Ausschlüsse des Bezugsrechts erstattet. 

Dieser Bericht liegt vom Tage der Einberufung dieser Hauptversammlung an in den 

Geschäftsräumen der MERIDIO Vermögensverwaltung AG, Gustav-Heinemann-Ufer 56, 

D-50968 Köln, und auch während der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die 

Aktionäre aus. Zudem kann der Bericht auch im Internet unter www.meridio.de (Investor 

Relations, Hauptversammlungen) eingesehen werden. Er wird den Aktionären auf Anfrage 

auch unverzüglich und kostenlos in Kopie zugesandt.  

Erwerb der eigenen Aktien 

Die MERIDIO Vermögensverwaltung AG soll die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien bis zur 

Grenze von 10% des Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben, und zwar entweder 

selbst oder mittelbar durch im Sinne von § 17 AktG abhängige Konzernunternehmen oder 

durch Dritte für Rechnung der Gesellschaft oder für Rechnung von nach § 17 AktG 

abhängigen Konzernunternehmen. 

Dabei soll die Gesellschaft neben einem Erwerb über die Börse eigene Aktien auch durch 

ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Kaufangebot oder durch eine ebenfalls an alle 

Aktionäre gerichtete öffentliche Aufforderung, Angebote zum Verkauf von MERIDIO-Aktien 

abzugeben erwerben können. 

Beim Erwerb der Aktien ist die Gesellschaft bereits nach aktienrechtlichen Vorschriften 

verpflichtet, das Gleichbehandlungsgebot zu wahren. Das ist der Fall sowohl beim Erwerb 

über die Börse als auch beim Erwerb mittels eines an alle Aktionäre gerichteten 

öffentlichen Kaufangebots. Gleiches gilt grundsätzlich auch für die an alle Aktionäre 

gerichtete öffentliche Verkaufsaufforderung. Eine zulässige Ausnahme zugunsten einer 

teilweisen Ungleichbehandlung ist für den Fall vorgesehen, dass die Anzahl der auf eine 

öffentliche Kaufofferte oder eine öffentliche Verkaufsaufforderung angebotenen Aktien die 

zum Erwerb vorgesehene Aktienanzahl übersteigt. Für diesen Fall soll sich die Annahme 

nach Quoten richten und eine bevorrechtigte Annahme geringer Stückzahlen erfolgen, 

namentlich bis zu 100 Stück angedienter Aktien je Aktionär.  

Verwendung der eigenen Aktien 

Die Gesellschaft kann die erworbenen Aktien zu mehreren Zwecken verwenden: 



Verwendung ohne Bezugsrechtsausschluss 

Die Gesellschaft kann die Aktien über die Börse oder im Wege eines an alle Aktionäre 

gerichteten Angebots wieder veräußern. Im ersten Fall bleibt das Bezugsrecht der 

Aktionäre wirtschaftlich gewahrt, nämlich durch die Möglichkeit, an der Börse Aktien 

zuzukaufen, im zweiten Fall auch rechtlich. 

Verwendung mit Bezugsrechtsausschluss 

Darüber hinaus soll die Gesellschaft eigene Aktien aber auch zu weiteren Zwecken 

verwenden können, die rechtlich einen Ausschluss des Bezugsrechts notwendig machen, 

da diese Verwendungszwecke jeweils nur ohne Gleichbehandlung aller Aktionäre erreicht 

werden können. 

Zu den einzelnen Bezugsrechtsausschlüssen 

Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden, soweit der Vorstand die 

zurückerworbenen Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei 

Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, 

Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder anderen Wirtschaftsgütern direkt 

oder indirekt veräußert. 

Die Praxis zeigt, dass als Gegenleistung für attraktive Akquisitionsobjekte häufig die 

Verschaffung von Aktien der erwerbenden Gesellschaft verlangt wird. Dieser Weg ist eine 

anerkannte und weithin gebräuchliche Akquisitionsfinanzierung. Aus diesem Grunde muss 

der Gesellschaft die Möglichkeit eröffnet werden, eigene Aktien zur Verfügung zu haben, 

um diese in solchen Fällen als Gegenleistung anbieten zu können. Die vorgeschlagene 

Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum geben, um sich 

bietende Gelegenheiten zu Akquisitionen und Unternehmenszusammenschlüssen schnell 

und flexibel ausnutzen zu können, ohne zuvor durch Einberufung einer Hauptversammlung 

eine Kapitalerhöhung durchführen zu müssen. Zu diesem Zweck ist es erforderlich, dass 

der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats zur Gewährung eigener Aktien unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ermächtigt wird. 

Der Vorstand wird jeweils im Einzelfall prüfen, ob er von der erbetenen Ermächtigung zur 

Verwendung eigener Aktien unter Bezugsrechtsausschluss Gebrauch machen soll, wenn 

sich Möglichkeiten zu Unternehmenszusammenschlüssen oder Akquisitionen 

konkretisieren. Er wird die Ermächtigung nur dann ausnutzen, wenn er zu der 

Überzeugung gelangt, dass der Erwerb gegen Aktien der Gesellschaft in deren 

wohlverstandenem Interesse liegt. Der Aufsichtsrat wird die erforderliche Zustimmung zur 

Ausnutzung dieser Ermächtigung zur Verwendung eigener Aktien unter 

Bezugsrechtsausschluss nur erteilen, wenn er ebenfalls zu dieser Überzeugung gelangt. 

Im Übrigen wird der Vorstand in der auf die Ausnutzung der Ermächtigung folgenden 

Hauptversammlung über die Einzelheiten seines Vorgehens berichten. 



Ferner kann das Bezugsrecht der Aktionäre auch insoweit ausgeschlossen werden, wie der 

Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Aktien an Dritte gegen Barzahlung anders 

als über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre veräußert. Die Möglichkeit 

einer Veräußerung in anderer Form als über die Börse oder durch ein Angebot an alle 

Aktionäre liegt im Interesse der Gesellschaft und der Aktionäre, da durch die Veräußerung 

von Aktien beispielsweise an institutionelle Anleger zusätzliche in- und ausländische 

Aktionäre gewonnen werden können. Die Gesellschaft wird darüber hinaus in die Lage 

versetzt, ihre Eigenkapitalbasis den jeweiligen geschäftlichen Erfordernissen anzupassen 

und schnell und flexibel auf günstige Börsensituationen reagieren zu können. 

Die letztgenannte Ermächtigung soll mit der Maßgabe gelten, dass die unter Ausschluss 

des Bezugsrechts entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG an Dritte begebenen Aktien 

insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt 

des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Bei der 

Berechnung der 10%-Grenze ist außerdem der anteilige Betrag am Grundkapital 

abzusetzen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung durch 

Kapitalerhöhungen unter Bezugsrechtsausschluss ausgegeben werden. Dabei dürfen die 

Aktien nur zu einem Preis veräußert werden, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht 

wesentlich unterschreitet. Der Vorstand wird sich dabei – unter Berücksichtigung der 

aktuellen Marktgegebenheiten – bemühen, einen eventuellen Abschlag auf den Börsenkurs 

so niedrig wie möglich zu bemessen.  

Die Vermögens- wie auch die Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden gewahrt. Den 

Aktionären entsteht angesichts des geringen Volumens kein Nachteil, da die unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußerten Aktien nur zu einem Preis 

veräußert werden dürfen, der den Börsenkurs zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 

wesentlich unterschreitet. Die Aktionäre können daher eine zum Erhalt ihrer 

Beteiligungsquote erforderliche Anzahl von Aktien zu annähernd gleichen Konditionen über 

die Börse erwerben. 

Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt werden, bei der Veräußerung der eigenen Aktien im 

Wege eines Verkaufsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht der 

Aktionäre mit Zustimmung des Aufsichtsrats für Spitzenbeträge auszuschließen. Der 

Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ist erforderlich, um eine Abgabe 

erworbener eigener Aktien im Wege eines Verkaufsangebots an die Aktionäre technisch 

durchführbar zu machen. Der Wert von Spitzenbeträgen je Aktionär ist in der Regel gering, 

der Aufwand für die Verwendung der eigenen Aktien ohne einen Bezugsrechtsausschluss 

für Spitzenbeträge dagegen erheblich. Die als freie Spitze vom Bezugsrecht der Aktionäre 

ausgeschlossenen eigenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der Börse oder in 

sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwertet. 



Zur Einziehungsermächtigung 

Die aufgrund eines Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien soll die 

Gesellschaft auch ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung einziehen können. 

Dabei kommen Einziehung mit und Einziehung ohne Kapitalherabsetzung in Betracht. Im 

Sonderfall der Einziehung ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich automatisch der 

rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am Grundkapital, das dann unverändert bleibt. 

Der Vorstand soll auch ermächtigt werden, die notwendigen Satzungsanpassungen 

vorzunehmen. 

Interessenabwägung 

Der Vorstand hält nach Abwägung der dargestellten Vorteile für die Gesellschaft mit der 

Verwässerung der Aktionäre durch die Verringerung deren relativer Beteiligungsquote und 

relativen Stimmrechtsanteils den Ausschluss des Bezugsrechts jeweils für sachlich 

gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären für angemessen. 

Bericht über die Ausnutzung der Ermächtigung 

Der Vorstand wird der Hauptversammlung über die Einzelheiten jeder Ausnutzung der 

Ermächtigung zum Erwerb und der Verwendung eigener Aktien berichten, und zwar jeweils 

in der auf die Ausnutzung dieser Ermächtigung folgenden Hauptversammlung. 

Im November 2009 

MERIDIO Vermögensverwaltung AG 

Der Vorstand 
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